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§7 Shg. BFG § 7

Sbg. BFG - Salzburger Bergsportfihrergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Bergsportfuhrer haben bei der Ausibung ihrer Tatigkeit

1. daflr zu sorgen, dass die korperliche Sicherheit der Gaste nicht gefahrdet wird;

2. den Gasten die erforderliche Hilfe zu leisten, es sei denn, dass die Hilfeleistung nur unter Todesgefahr oder der
Gefahr einer schweren Korperverletzung oder schweren Gesundheitsschadigung maéglich ware, und

3. das fur die Leistung Erster Hilfe erforderliche Material mitzufiihren.

(2) Bergsportfuhrer haben sich vor dem Antritt einer Unternehmung davon zu Uberzeugen, dass ihre Gaste
ausreichend ausgerustet sind. Sie haben die Fihrung von Personen abzulehnen, die mangelhaft ausgeristet oder den
Schwierigkeiten der geplanten Unternehmung offensichtlich nicht gewachsen sind. Sie haben die Héchstzahl der zu
fihrenden Personen unter Berlcksichtigung von deren Leistungsfahigkeit und der Schwierigkeit der Unternehmung so
festzusetzen, dass die kdrperliche Sicherheit der Gaste gewahrleistet ist.

(3) Bergsportfuhrer haben ihre Gaste tiber Gefahren und Risken der geplanten Unternehmung aufzuklaren.

(4) Bergsportfihrer haben Unternehmungen abzubrechen, wenn Umstdnde eintreten, bei denen die korperliche
Sicherheit eines Gastes gefahrdet erscheint. Sie dirfen einen Gast im alpinen Geldnde nur dann allein lassen, wenn
dies unbedingt erforderlich ist, um Hilfe herbeizuholen. In einem solchen Fall haben sie fur die Sicherheit des
Zurlckbleibenden bestmdglich zu sorgen.

In Kraft seit 01.04.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 Sbg. BFG § 7
	Sbg. BFG - Salzburger Bergsportführergesetz


